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Beratungsergebnis:

einstimmig
mit Stimmen-
mehrheit

Anzahl
JA

Anzahl
NEIN

Anzahl
Enthaltungen

laut Beschluss-
vorschlag

abweichender
Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt der Beschaffung von drei Wechselladerfahrzeugen mit

Abrollkippsystem sowie feuerwehrtechnischem Ausbau gemäß Tischvorlage zu.

***

TOP 5 Drucksache Nr. 2025-039
Sitzung GR 27.01.2025

Federführende/r Dezernent/in Bürgermeister Knoth, Dezernat II

Federführende/r Fachbereich/Dienststelle KB 5.13

Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststelle/n Dez II

TOP Beschaffung von 3 Wechselladerfahrzeugen für die Feuerwehr Rastatt

Beratungsfolge Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit

Gemeinderat 27.01.2025 öffentlich Entscheidung

Ortschaftsrat
Anhörung § 70 GemO

-

Jugendliche
Beteiligung § 41a GemO

-

Städtische Konzepte und Strategien
Maßnahmen des/der

-

Gast/Gäste -

Anlagen

-
vorangegangene Drucksachen

-
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l. Wesentlicher Inhalt

Drei im Feuerwehrbedarfsplan vorgesehene Wechselladerfahrzeuge sollen beschafft werden

ll. Erläuterung und Begründung

Die Beschaffung von drei Wechselladerfahrzeugen für die Feuerwehr Rastatt ist in der 2.

Fortschreibung (November 2019) des Feuerwehrbedarfsplanes vorgesehen. Dem

Feuerwehrbedarfsplan hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25. November 2019

zugestimmt.

Die Verwaltung hat die Fahrzeuge nebst erforderlichem Abrollkippsystem und

feuerwehrtechnischem Ausbau in zwei Losen:

- Los 1 – Fahrgestelle und Abrollkippsysteme,

- Los 2 – feuerwehrtechnischer Ausbau

europaweit ausgeschrieben. Über das Ergebnis wird in der Sitzung mittels einer Tischvorlage

berichtet.

Der Vergabevorschlag wurde mit der Stabsstelle Zentrale Vergabestelle abgestimmt. Bzgl.

weiterer Details wird ebenfalls auf die Tischvorlage verwiesen.

Im Haushaltsplan 2024 und 2025 stehen durch Verpflichtungsermächtigungen unter der

Kostenstelle I35137100004, Kostenart 78312000 Mittel in Höhe von 840.000 € für zur

Verfügung.

Beim Landratsamt Rastatt wurde am 10.02.2023 die Förderung des von drei

Wechselladerfahrzeugen aufgrund auch ihrer überörtlichen Einbindung von bis zu jeweils

61.000 € beantragt. Mit Schreiben vom 04.07.2023 wurde die Förderung durch Herrn

Kreisbrandmeister Schäfer bestätigt. Eine Fristverlängerung bis zum 28.02.2025 wurde am

09.07.2024 von seitens des Landratsamtes zugestimmt.

Nach Indienststellung werden zwei vorhandene Fahrzeuge altersbedingt ausgemustert. Für

die beiden Fahrzeuge wird ein Verkauf angestrebt.
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III. Angaben zum Haushalt

***

Führt die Beschlussvorlage zu finanziellen Verpflichtungen?

nein ja, in Höhe von: 924.089,00 € Brutto

Wo sind die Ausgaben veranschlagt?

Ergebnishaushalt

Kostenstelle Sachkonto

Finanzhaushalt

Investitionsauftrag I35137100004

Ggf. ergänzende Erläuterungen:

Folgekosten in Höhe von

Gegenfinanzierung (Zuweisung, Zuschuss, Fördermittel) in Höhe von bis zu insgesamt

183.000 € möglich

Budgetüberschreitung in Höhe von


